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Vollstreckungsverfahren 

In diesem Datenschutz-Steckbrief erhalten Sie eine Kurzübersicht zu der Verwendung Ihrer Daten in 
einer einfachen Form. Wenn Sie weitere detaillierte Informationen wünschen, melden Sie sich bitte 
im jeweiligen Fachamt der Gemeinde Großhansdorf. 

 

Die Gemeinde Großhansdorf als Vollstreckungsbehörde verarbeitet Ihre 

Daten, um  

� eigene Geldforderung zu vollstrecken (als eigene Forderungen gelten 

auch die Forderungen anderer Gemeinden oder Behörden sowie des 

ARD und ZDF Deutschlandradio Beitragsservice) 

Die Verarbeitung erfolgt im Mahnverfahren sowie im Vollstreckungs-

verfahren zu allen öffentlich-rechtlichen Forderungen der Gemeinde 

Großhansdorf. 

 

 

Folgende Daten (Datenkategorien) werden verarbeitet: 

� Personendaten (Name, Vorname), 

� Geburtsdatum und Geburtsort, 

� Adress- und Kontaktdaten, 

� Ggf. Telefonnummer, E-Mail- Adresse, 

� bei Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats die Bankverbindung, 

� Angaben über persönliche bzw. wirtschaftliche Verhältnisse, 

 

 

Ihre Daten werden weitergegeben an,  

� andere Behörden  

� Amtsgerichte  

� Banken und Sparkassen  

� Rechtsanwälte, 

� Notare, 

� Steuerberater  

� soziale Einrichtungen 

wenn Sie dem zugestimmt haben oder die Weitergabe gesetzlich zugelas-

sen oder vorgeschrieben ist. 

 

Ihre Daten werden nicht gesammelt und ausgewertet, um Persönlich-

keits-, Verhaltens-, Bewegungsprofile o. Ä. von Ihnen zu erstellen, d. h. es 

findet kein Profiling statt. 

 

 

Ihre Daten werden nur so lange gespeichert, wie es die gesetzlichen Vor-

schriften und die Akten- und Geschäftsordnung der Gemeinde Großhans-

dorf vorsehen. Nach der Aktenordnung der Gemeinde Großhansdorf be-

trägt die Aufbewahrungsfrist für Vollstreckungsakten 10 Jahre. Die Frist be-

ginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem die Akte abgeschlossen wurde. 

 



 

 

 

Die rechtlichen Grundlagen sind: 

� Verwaltungsvorschriften zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz Schles-

wig - Holstein 

� Verwaltungsverfahrensgesetz Schleswig - Holstein 

� Zivilprozessordnung 

� Zwangsversteigerungsgesetz 

� Insolvenzordnung 

� Abgabenordnung 

 

 

 

Verantwortlicher gemäß DSGVO 

Gemeinde Großhansdorf 

Der Bürgermeister 

22927 Großhansdorf 

E-Mail: info@grosshansdorf 

Telefon: 04102/694-0 

 

Ansprechpartner in datenschutzrechtlichen Fragen 

Stadt Ahrensburg 

Der Bürgermeister 

Datenschutzbeauftragte/r 

Manfred-Samusch-Straße 5 

22926 Ahrensburg  

E-Mail: datenschutz@ahrensburg.de 

Telefon: 04102/77211 

 

 

Sie haben das Recht, 

� Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten zu erhalten, 

� eine Einwilligung (sofern erteilt) zu widerrufen oder der Verarbeitung 

Ihrer Daten zu widersprechen, 

� dass unrichtige Daten über Sie bei uns berichtigt werden, 

Weiterhin können Sie verlangen,  

� dass nicht mehr erforderliche Daten über Sie gelöscht werden, 

� dass unter bestimmten Bedingungen die Verarbeitung Ihrer Daten ein-

geschränkt wird und 

� Sie Ihre Daten in einem maschinenlesbaren Format erhalten (Über-

tragbarkeit). 

Möchten Sie eines Ihrer Rechte in Anspruch nehmen, dann wenden Sie 

sich bitte an den Verantwortlichen bzw. an die Datenschutzbeauftragte 

(siehe oben). 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das 

Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche 

sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Auf-

sichtsbehörde beschweren. In Schleswig-Holstein: 
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Landesbeauftragte für Datenschutz 

Holstenstraße 98 

24103 Kiel 

E-Mail: Mail@datenschutzzentrum.de 

Telefon: 0431/988-1223 

https://www.datenschutzzentrum.de/ 

 

 


